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Zitat von HERRmann

Auch ist es irrelvant, ob diese Gründen im Tarifvertrag verankert ist, da das
Arbeitsschutzgesetz bereits vorher greift. Ein Tarifvertrag konkretisiert lediglich
"verhandelbare" Vertragsdetails.

Das Arbeitszeitgesetz sieht explizit entsprechende Verkürzungen der Mindestruhezeiten nur im
Zusammenhang mit tarifvertraglichen Regelungen und nur im genannten stark begrenzten
Umfang. Ohne entsprechende tarifvertragliche Regelungen darf eine Verkürzung überhaupt
nicht vorgenommen werden. Ausnahmen hiervon sind lediglich die in §5 Absatz 2 genannten
Branchen, in denen ausnahmsweise auch so eine Verkürzung um 1 Stunde möglich ist. Das
betrifft uns Lehrkräfte aber ohnehin nicht. Weitere Ausnahmen sind Notfälle und
außergewöhnliche Fälle nach §14 ArbZG. Damit sind aber gerade nicht die gut planbaren
Termine für Elternabende oder die ebenfalls gut planbare Durchführung von Klassenfahrten
erfasst.
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